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I. Begründung
Das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Weißenfels 
(jetzt: Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Süd) hat mit Beschluss vom 29.09.1999 das Bodenordnungs-
verfahren „Poserna“ angeordnet.
Zur Vermeidung von Nachteilen zu Lasten der Teilnehmer in 
den Ortslagen mit unvermessenen Hofräumen (uH) erfolgte mit 
der Änderungsanordnung Nr. 3 vom 06.08.2020 die Teilung des 
Verfahrensgebietes in das Bodenordnungsverfahren „Poserna 
FL“ und sechs Bodenordnungsverfahren mit uH-Anteilen.
Die Bodenordnungsverfahren mit Anteilen an unvermessenen 
Hofräumen wurden als eigenständige Verfahren durchgeführt 
und konnten abgeschlossen werden.
Die unter Ziffer 1 dieser Anordnung zugezogenen Flurstücke 
waren einbezogen in die Bodenordnungsverfahren mit uH-
Anteilen. Die vollumfängliche Regelung der Eigentums- und 
Rechtsverhältnisse dieser Flurstücke kann jedoch nur im Zu-
sammenhang mit den Flächen des Bodenordnungsverfahrens 
„Poserna FL“ erreicht werden. Daher ist die Zuziehung der unter 
Ziffer 1 aufgeführten Flurstücke zum Bodenordnungsverfahren 
„Poserna FL“ zwingend notwendig.
Bei den, aus dem Verfahren auszuschließenden Flurstücken, 
handelt es sich um Wege- und Wasserflächen und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die zum Erreichen der Ziele des 
Bodenordnungsverfahrens nicht benötigt werden. Deshalb wer-
den diese aus dem Flurbereinigungsgebiet ausgeschlossen.
Durch die mit dieser Änderungsanordnung angeordnete Hinzu-
ziehung und dem Ausschluss der v.g. Flurstücke hat sich das 
Verfahrensgebiet (§ 7 FlurbG) im Bodenordnungsverfahren 
„Poserna FL“ geändert. Es handelt sich dabei um eine geringfü-
gige Änderung des Bodenordnungsgebietes gemäß § 8 Abs. 1  
FlurbG, da das Verfahrensgebiet durch die Hinzuziehung bzw. 
den Ausschluss von Flurstücken zu 0,4 % der Gebietsgröße ver-
ändert wurde. Damit ist für diese geringfügige Gebietsänderung 
das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 
als Flurbereinigungsbehörde zuständig.
Die Flurbereinigungsbehörde hat das ihr nach § 8 Abs. 1 FlurbG 
zustehende Ermessen bei der Änderung des Verfahrensgebie-
tes pflichtgemäß ausgeübt. Bei der Hinzuziehung und beim 
Ausschluss der Flurstücke wurde der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit beachtet.

II. Veränderungssperre
Von der Bekanntgabe dieser Änderungsanordnung bis zur Unan-
fechtbarkeit des Bodenordnungsplans gelten nach § 34 FlurbG 
für die hinzugezogenen Flurstücke folgende Einschränkungen:
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-

mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-
sen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträuche, Rebstöcke, Hopfenstöcke, 
einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, ins-
besondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde beseitigt werden.

4. Sind entgegen der Nr. 1 und 2 Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies 
der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpflan-
zungen anordnen.

Amtliche Bekanntmachungen

Amt für Landwirtschaft,�  Weißenfels, 30.03.2026
Flurneuordnung und Forsten Süd
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 1655, 06655 Weißenfels
Aktenzeichen: 611 B 01.2.05
Bodenordnungsverfahren Poserna FL
Verfahrens- Nr. 611-44 WSF007 

(alt 611/240 WSF002)
Landkreis Burgenlandkreis

Öffentliche Bekanntmachung
In dem, durch das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Weißenfels (jetzt: Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd) mit Beschluss vom 29.09.1999, Az.: 611 B 1.13- 
611/240 WSF002, nach § 56 i.V.m. § 63, § 64 und § 3 des Land-
wirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) angeordnete und 
mit den Änderungsanordnungen vom 01.12.2003, 12.06.2006 
und 06.08.2020 geänderte Bodenordnungsverfahren „Poserna 
FL“ ergeht folgende

4. Änderungsanordnung
1. Zum Bodenordnungsverfahren „Poserna FL“ werden ge-

mäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 des Flurberei-
nigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 Jahressteu-
ergesetz 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) die folgen-
den Flurstücke zum Verfahren hinzugezogen:

Gemarkung Flur Flurstücke
Rippach 5 39/1, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 

5022, 5023, 5024, 5025
Rippach 10 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 

113, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Poserna 2 5013, 5014, 5016, 5021, 5022, 5023, 5026, 

5027, 5028, 5029, 5031, 5032, 5033, 5034
Poserna 3 389, 391
Sössen 1 1, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 

1013, 1014, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 
1031, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 
5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038

Sössen 2 189/19
Sössen 4 5035, 5036, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 

5047, 5048, 5049
Sössen 5 32, 66 67, 84
Taucha 1 65
Taucha 2 367, 368, 369, 370
Taucha 3 420
Taucha 6 260, 267, 277, 438, 440, 441, 443, 444

2. Aus dem Bodenordnungsverfahren „Poserna FL“ werden 
gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) die folgenden Flurstücke aus 
dem Verfahren ausgeschlossen:

Gemarkung Flur Flurstück
Rippach 5 144/82
Sössen 1 22/5
Sössen 2 5004
Sössen 4 5016, 5017
Muschwitz 2 168

Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von rd. 
1011 ha.
Als Anlage dieser Änderungsanordnung ist die Gebietskarte, in 
der die aktuelle Grenze des Bodenordnungsgebietes dargestellt 
ist, beigefügt.
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Mitteilungen der Stadtverwaltung

124,4 Millionen Euro Fördermittel für 
neues Industrie- und Gewerbegebiet an 
der A9/B91
Ministerpräsident Sven Schulze übergibt Fördermittelbe-
scheid für zentrales Strukturwandelprojekt des Burgenland-
kreises – Planungen können nun vorangetrieben werden.

Am 13. März 2026 hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven 
Schulze einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 124,4 Mil-
lionen Euro für die Entwicklung des Interkommunalen Industrie- 
und Gewerbegebietes A9/B91 (IKIG) an den für das Vorhaben 
gegründeten Zweckverband übergeben. Entgegengenommen 
wurde der Bescheid vom Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung, Landrat Götz Ulrich, sowie dem Geschäftsführer des 
Zweckverbandes, André Zschuckelt. Die Förderung setzt sich 
aus 121,5 Millionen Euro an Bundesmitteln aus dem Struktur-
stärkungsprogramm „Revier 2038“ und 2,9 Millionen Euro aus 
dem Landeshaushalt Sachsen-Anhalt zusammen.
Landrat Götz Ulrich: „Das ist ein Meilenstein für den Struktur-
wandel im Burgenlandkreis. Das neue Industriegebiet ist unser 
Leuchtturmprojekt. Es schafft die Grundlage für eine langfristig 
starke wirtschaftliche Entwicklung unserer Region. Einschließ-
lich unserer kommunalen Mittel stehen dafür nun 135 Millionen 
Euro bereit.“
Das IKIG soll rund 300 Hektar Industrie- und Gewerbefläche um-
fassen. Die Erschließung soll schrittweise erfolgen – mit einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Im Entwurf des 
Landesentwicklungsplans des Landes Sachsen-Anhalt ist das 
Gebiet bereits als Industriestandort von übergeordneter Bedeu-
tung vorgesehen.
Neben der strategischen Lage und den guten infrastrukturellen 
Anbindungen soll das IKIG auch bei der Energienutzung zu-
kunftsorientiert aufgestellt werden. Der Standort verfügt über 
gute Voraussetzungen für die Versorgung mit grünem Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen der Region. Perspektivisch 
gewinnt zudem die Anbindung an das bundesweite Wasser-
stoff-Kernnetz an Bedeutung. Dieses eröffnet Unternehmen in 
dem Industrie- und Gewerbegebiet langfristig einen Zugang zu 
klimafreundlichen Energieträgern und stellt damit einen wich-
tigen Standortvorteil für energieintensive und innovative Bran-
chen dar.
André Zschuckelt, Geschäftsführer des Zweckverbandes: „Nun 
haben wir wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die 
Planung weiter zu konkretisieren, den Grunderwerb voranzu-
bringen, Baurecht herzustellen, die Erschließung einzuleiten 
und gemeinsam mit unseren Partnern die Voraussetzungen für 
erfolgreiche industrielle Unternehmensansiedlungen vor dem 
Ende der Kohleförderung im Tagebau Profen zu schaffen.“

Hintergrund:
Das Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (IKIG) an 
der A 9/B 91 ist das größte Strukturwandel- und Wirtschaftsflä-
chenprojekt im Burgenlandkreis. Grundlage für die Entwicklung 

III. Anmeldung unbekannter Rechte
Die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren 
berechtigen, werden hiermit nach § 14 Abs. 1 FlurbG aufgefor-
dert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe 
dieser Änderungsanordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Süd, anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemel-
det oder nachgewiesen, kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen  
(§ 14 Abs. 2 FlurbG).
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fris-
tablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

IV. Bekanntgabe
Diese Änderungsanordnung mit Begründung und Gebietskarte 
liegt gemäß § 6 FlurbG nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in den vom Bodenordnungsverfahren betroffenen Gemeinden
Stadt Lützen, Markt 1, 06686 Lützen
Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 Hohenmölsen
sowie im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels zwei Wochen lang zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten während der Dienststunden 
aus.
Darüber hinaus kann die Änderungsanordnung auch auf der 
Internetseite des ALFF Süd unter https://alff.sachsen-anhalt.
de/alff-sued/flurneuordnung/bodenordnung-burgenlandkreis/
bodenordnung-poserna eingesehen werden.

V. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Änderungsansordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Postfach 1655, 06656 
Weißenfels eingelegt werden.

Im Auftrag
Germer (DS)

Hinweis zum Datenschutz
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. dem Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) werden im vorliegenden Bodenord-
nungsverfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die daten-
schutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: http://
lsaurl.de/alffsueddsgvo eingesehen werden oder sind beim 
ALFF Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels erhältlich.

Amtsblatt der Stadt Lützen
Das Amtsblatt der Stadt Lützen wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos 
verteilt.
Herausgeber: Stadt Lützen, Markt 1, 06686 Lützen	
Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil: Der Bür-
germeister der Stadt Lützen. Die veröffentlichten Meinungen und Beiträge im 
nichtamtlichen Teil müssen nicht mit der Meinung der Redaktion des Amtsblattes 
übereinstimmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die 
Meinung des Verfassers wieder. Die Meinung des Verfassers muss nicht mit der 
Meinung des Herausgebers übereinstimmen.
Redaktionsteam der Stadt Lützen: Telefon: 034444 315-13, 
Telefax: 034444 315-70, E-Mail: amtsblatt@stadt-luetzen.de
Abgabeadresse für die redaktionellen Beiträge: Markt 1, 06666 Lützen
Verlag und Druck: 
LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
Telefon: 03535 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489 -0
Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche insbesondere aus Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für 
Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jewei-
lige Partei/politische oder um Stimmen werbende Gruppierung/der Auftraggeber 
verantwortlich.IM

P
R

ES
SU

M



Nr. 4/2026 Amtsblatt der Stadt Lützen vom 10. April 2026- 5 -

Frühjahrsputz – eine saubere Sache
Am 28. März nahmen viele Bürgerinnen und Bürger Mülltüten, 
Greifer und andere Gerätschaften in die Hand, um ihre Ortschaf-
ten zu putzen. Sie folgten einem Aufruf des Bürgermeisters Mir-
ko Kother zum Frühjahrputz.
Schätzungsweise rund 500 fleißige Helfer waren in den vielen 
Ortschaften der Einheitsgemeinde unterwegs, um Wege, Beete 
und Plätze zu reinigen.
In Dehlitz war jeder zehnte unterwegs, um Müll zu sammeln. 
Nach Aussage von Christoph Tandel, stellv. Ortsbürgermeister, 
sogar sehr viele Jugendliche.
In Rippach entdeckte man leider auch Unschönes. Auf einer 
Zuwegung zur A38 haben rücksichtslose Menschen Autoreifen 
und einen Kühlschrank abgeworfen.
Auch in Lützen waren zahlreiche Helfer unterwegs. Darunter 
eine Gruppe Geocacher um Katja Beck, die den Martzschpark 
herausgeputzt haben.
In Röcken brachte die Freiwillige Feuerweher den Teich und den 
Spielplatz auf Vordermann. Das Entenhaus bekam einen neuen 
Anstrich, die Pumpen wurden repariert.
In Muschwitz, Poserna, Meuchen und Großgörschen und wei-
teren Ortschaften waren ebenfalls viele Hände dabei, die Ort-
schaften für den Frühling herauszuputzen.
Am Ende gab es als Dank Bratwürste und Getränke.

Rücksichtslosigkeit kann teuer werden
Da hat nun am 11. März 2026 
das Schadstoffmobil der Ab-
fallwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Süd (AWSAS) in Großgörschen 
Halt gemacht, um gefährliche 
Abfälle abzuholen. Dazu gehö-
ren Farbdosen und andere ge-
fährliche Haushaltsabfälle, wie 
Lösungsmittel oder Batterien.
Diese Stoffe gehören keines-
falls in eine der Mülltonnen vor 
der Tür.

Leider musste die Feuerwehr 
Großgörschen feststellen, dass 
solche Abfälle einfach vor der 
Feuerwehr abgestellt wurden.
„Das ist nicht der richtige Weg!“ ist entsprechend auf der Face-
book-Seite der Feuerwehr zu lesen.
Laut den Vorgaben des Entsorgers müssen Schadstoffe per-
sönlich beim Schadstoffmobil abgegeben werden. Ein einfa-
ches Abstellen – auch vor der Feuerwehr – ist nicht vorgesehen 
und führt dazu, dass die Abfälle nicht mitgenommen werden.

Die AWSAS hat dazu entsprechende Hinweise auf ihrer Websei-
te, wie es richtig geht:
• Nur in Anwesenheit des Personals abgeben

Bitte stellen Sie Ihre Abfälle nicht unbeaufsichtigt an den 
Haltepunkten ab. Unbeaufsichtigte Behälter können auslau-
fen oder von Kindern und Tieren erreicht werden – das ist 
gefährlich!
Außerdem gilt: Das Abstellen von Abfällen ist eine illegale 
Ablagerung und kann bußgeldpflichtig sein.

• Abgabe nur in verschlossenen Gebinden
Bringen Sie Ihre Schadstoffe immer in dicht verschlossenen 
(Original-)Behältern mit.

• Nicht mischen!
Das Vermischen verschiedener Stoffe kann Verätzungen, 
Brandgefahr oder giftige Dämpfe verursachen.

• Nur haushaltsübliche Mengen
Pro Haushalt werden maximal 10 kg bzw. 10 l angenommen.

• Keine Gewerbemengen
Gewerbliche Abfälle müssen direkt über zugelassene Fach-
betriebe entsorgt werden.

ist die Gründung des Zweckverbandes „Interkommunales Indus-
trie- und Gewerbegebiet (IKIG) an der A9/B91“ gewesen, dem 
der Burgenlandkreis gemeinsam mit den Städten Weißenfels, 
Hohenmölsen und Lützen angehört. Der Verband übernimmt 
Planung, Erschließung, Vermarktung und Ansiedlungsmanage-
ment des Gebiets. Die Verbandsversammlung konstituierte sich 
am 16. Juni 2025, wählte Landrat Götz Ulrich zum Vorsitzenden 
und machte den Verband handlungsfähig. Aufbauend auf die-
ser Grundlage wurde der Förderantrag zur Erschließung des In-
dustrie- und Gewerbegebietes gemeinsam mit der Strukturent-
wicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis 
(SEWIG) erarbeitet und am 30. Juni 2025 gestellt.

Zusammen wandern mit Landrat Ulrich

Bereits zum fünften Mal lädt Landrat Götz Ulrich alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsamen Wande-
rung durch den Burgenlandkreis ein. Die Tour folgt dieses Mal 
Napoleons Spuren im Jahre 1813 bei der Schlacht von Großgör-
schen. Sie führt an den bedeutendsten Denkmälern vorbei und 
ist ca. acht Kilometer lang. Sie ist gleichermaßen für Jung und 
Alt geeignet. Geführt wird die Wanderung von Jens Remer, Mit-
glied des Fördervereins Marschall-Ney-Haus zu Kaja e. V. und 
während des Scharnhorstfests historischer Darsteller. Nach der 
Ankunft stehen Getränke und ein Imbiss zur Stärkung bereit.
„Ich freue mich auf das gemeinsame Wandern, erneut auf Na-
poleons Spuren im Burgenlandkreis unterwegs zu sein - nach 
Hassenhausen jetzt Großgörschen - und anschließend auf die 
gemütliche Einkehr am Feuerwehrhaus. Und natürlich auf an-
regende Unterhaltungen oder auch gemeinsames Schweigen 
unterwegs“, so Landrat Götz Ulrich.
Wann? Sonntag, 19.04.2026, 10:00 Uhr
Wo? Scharnhorst-Denkmal Großgörschen, 184,

06686 Lützen OT Großgörschen
Für eine bessere Planung ist eine vorherige Anmeldung per  
E-Mail an landrat@blk.de oder telefonisch unter 03445 73 1002 
wünschenswert.
Teilnehmende werden gebeten, Kleidung und Schuhwerk der 
Witterung anzupassen. Außerdem sollte an individuelle Ver-
pflegung für kleine Verschnaufpausen während der Wanderung 
gedacht werden.
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Der genaue Tourenplan ist auf der Webseite der AWSAS einzu-
sehen unter https://www.awsas.de/schadstoffmobil.html.
Bitte nutzen Sie das Schadstoffmobil und stellen Sie nicht den 
Müll einfach ab!
Das illegale Abstellen von gefährlichen Abfällen (Sondermüll 

wie Altöl, Batterien, Asbest) ist keine Ordnungswidrigkeit, son-
dern eine Straftat. Es drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen 
von bis zu 5 Jahren (§ 326 StGB).
Bußgelder für illegale Entsorgung allgemein können bis zu 
100.000 € betragen, besonders bei Umweltschäden.

Veranstaltungskalender

Datum Beginn Veranstaltung Ort Eintritt Veranstalter / Weitere Infos
11.04.2026 09:00 Uhr bis 

13:00 Uhr
12. Zorbauer Kindersachenbörse Zorbau frei

11.04.2026 15:00 Uhr NachOsterFeier Meuchen frei Meuchener Dorfeinander e.V.
12.04.2026 Kleinostern Röcken frei Alte Schule Röcken e.V.
19.04.2026 10:00 Uhr 13. Stadtmeisterschaft im 

Skatsport
Starsiedel frei SV Lützener Skatfreunde

19.04.2026 10:00 Uhr Zusammen wandern mit 
Landrat Ulrich

Großgörschen frei Burgenlandkreis

24.04.2026 18:00 Uhr Die Entstehung des Amtes
Lützen im Mittelalter - Lesung

Lützen Städtische Museen Lützen

25.04.2025 10:00 Uhr bis 
15:00 Uhr

1. Dorf-Flohmarkt Muschwitz frei Wurzel & Werk e.V.

25.04.2026 10:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Markt der Möglichkeiten Marktplatz 
Lützen

frei Netzwerk für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit

25.04.2026 12:00 Uhr Ankochen Lützen frei Historischer Feuerwehrverein 
Lützen

30.04.2026 Tanz in den Mai Bothfeld frei Traditionspflegeverein der 
Bothfelder Feuerwehr e.V.

01.05.2026 08:00 Uhr Reiterfest Schkeitbar frei RFSV Räpitz e.V.
01.05.2026 19:00 Uhr Vortrag „Historische 

Schlachtenmalerei- Fakt 
oder Fake“

Kaja frei Förderverein Marschall-
Ney-Haus zu Kaja e.V.

01.05.2026
bis 03.05.2026

Scharnhorstfest 2026 Großgörschen frei / 8 € Scharnhorstkomitee 
Großgörschen e.V.

01.05.2026
bis 31.05.2026

09:00 Uhr bis 
18:00 Uhr

Ausstellung „Der Traum von 
einem anderen Deutschland“

Lützen frei Kirchgemeinde St. Viti

08.05.2026 15:00 Uhr Frühlingskonzert in Lützen Lützen frei / 
Spende 
erbeten

Kirchgemeinde St. Viti

09.05.2026 10:00 Uhr Tag der Städtebauförderung Lützen frei
09.05.2026
und 10.05.2026

Taubenkirmes 2026 Sössen frei Taubenkirmes e.V.

10.05.2026 Muttertagskonzert Lützen Städtische Museen Lützen
16.05.2026 Frühlingsfest und Flohmarkt Starsiedel frei
17.05.2026 10:00 Uhr bis 

17:00 Uhr
Internationaler Museumstag Lützen Städtische Museen Lützen

23.05.2026
und 24.05.2026

Nellschützer Pfingstbier Nellschütz frei SFG Nellschütz e.V.

25.05.2026 09:00 Uhr 24. Gerstewitzer Mühlentaglauf Nellschütz frei / 
Startge-
bühr

SFG Nellschütz e.V.

19.06.2026
und 20.062026

Midsommar Lützen Städtische Museen Lützen

19.06.2026
und 20.06.2026

Dorffest Bothfeld Bothfeld frei Traditionspflegeverein der 
Bothfelder Feuerwehr e.V.

27.06.2026 und 
28.02.2026

Tag der Architektur Lützen Städtische Museen Lützen

04.07.2026 10:00 Uhr Reitfest mit anschließendem 
traditionellen Ringreiten

Schweßwitz frei Reitverein Grüne Aue e.V.

11.07.2026 ab 14:00 Uhr Schlossfest Lützen Städtische Museen Lützen
07.08.2026 18:00 Uhr Vortrag über „Tiere im Krieg“ Lützen Städtische Museen Lützen
13.09.2026 10:00 Uhr bis

17:00 Uhr
Tag des offenen Denkmals verschiedene 

Orte

In den Rubriken der Ortschaften finden Sie nähere Informationen zur jeweiligen Veranstaltung und weiterführende Informationen 
zu Veranstaltungen außerhalb unseres Gemeindegebietes auf www.stadt-luetzen.de.
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Aus den Ortschaften

Ortschaft Lützen
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TSV Eintracht Lützen e.V.� Lützen, 11.03.2026
Merseburger Str. 7, 06686 Lützen

Schnuppertraining in Lützen
Auch im Jahr 2026 führen wir unser traditionelles Schnupper-
training in Lützen durch.

Rainer Stark, TSV Eintracht Lützen, Abteilung Fußball

Frühlingskonzert
  in Lützeninini

F
L

F
L

F

Freitag, 8. Mai 2026
um 15.00 Uhr

Stadtkirche St. Viti

VALENTIN UNGER

Eintritt frei,
Spende erbeten.

F

N UNGER

10. April  2025 
14 - 21 Uhr

Jede Straße 123, Jede Stadt

Man müßte den Menschen etwas Greifbares sagen, etwas in die Hand geben,
woran sie sich halten können, damit sie einen Weg sehen aus dem Dunkel.

“Der Traum von einem anderen Deutschland”

in der  Lützener Stadtkirche “St. Viti”

täglich geöffnet vom 01.05. - 31.05.2026
von 09.00 - 18.00 Uhr

Hans Scholl, 24.12.1942

Eine Ausstellung der Friedensbibliothek , des Antikriegsmuseums
 der Evangelischen Kirche Berlin - Brandenburg
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Ortschaft Meuchen

Frühlingsliedersingen
Zum zweiten Mal hatte die Kirchgemeinde Lützen zusammen 
mit dem Lützener Volkschor unter Leitung von Helfried Leschke 
in das Gemeindehaus zum Singen eingeladen. Zusammen mit 
den Sängern konnten über 40 Gäste begrüßt werden. Die fröhli-
che Runde begann mit Kaffee und Kuchen, den die Frauen des 
Kirchenbeirates gebacken hatten. Vielen Dank dafür.

Nachdem sich alle gestärkt hatten, wurde mit kräftiger Stimme 
zu alten Volksliedern der Frühling nach Lützen gelockt. Es war 
ein sehr stimmgewaltiges Ensemble. Alle Gäste fanden diese 
Veranstaltung als sehr gelungen und sind der Meinung, dieses 
2027 zu wiederholen.

Einen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren aus der Kirch-
gemeinde und an Reinhild Müller und Helfried Leschke für die 
Liedauswahl.
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Vortrag am Marschall-Ney-Haus in Kaja
Zum Scharnhorstfest vom 01. bis 
03.05.2026 lädt das Marschall-Ney-
Haus in Kaja wieder zum Besuch ein. 
Die Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte dem Veranstaltungsprogramm 
des Scharnhorstkomitees Großgör-
schen.

Am 01.05.2026 findet um 19:00 Uhr ein Vortrag zum Thema

„Historische Schlachtenmalerei – Fakt oder Fake“
statt.

Hinterfragt werden künstlerische Darstellungen zur Schlacht 
bei Großgörschen nach dem Anspruch auf historische Wahr-
heit. Im Mittelpunkt steht aber das Bild von Friedrich August 
Fissel, gezeichnet am 17. Mai 1813. Fissel war Stadtschreiber 
in Pegau und schuf als Zeitzeuge ein eindrucksvolles Gesamt-
bild der Schlacht. Das Original hängt heute im Stadt-Museum 
in Pegau. Das Foto zeigt nur eine sehr kleine Szene aus diesem 
Bild.
Der Eintritt zum Vortrag und auch zur Ausstellung im Marschall-
Ney-Haus ist frei.
Willkommen in Kaja! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Förderverein Marschall-Ney-Haus zu Kaja e. V.

Ortschaft Großgörschen

ACHTUNG! Terminänderungen bei der 
Bürgersprechstunde
Hier kommen die aktualisierten Termine für das Jahr 2026 
zum Ausschneiden!

Die nächste Ausgabe  
erscheint am:
Freitag, dem 8. Mai 2026

Annahmeschluss für  
redaktionelle Beiträge ist:
Dienstag, der 21. April 2026

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Dienstag, der 28. April 2026,  
9.00 Uhr
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Ortschaft Röcken

Ortschaft Poserna

Frühjahrputz in Poserna
Am 28.03. führten einige Gemeinden der Stadt Lützen einen 
Frühjahrsputz durch. Auch in unserer Gemeinde wurden Frei-
willige gesucht – sowohl über Aushänge als auch im Amtsblatt 
und in den sozialen Medien der Stadt Lützen.
Hier muss man sagen: Unser Dorf hat viele Ressourcen gespart. 
Es wurde etwa zwei Stunden lang gesammelt. Der Bereich er-
streckte sich vom Spielplatz bis zum Friedhof, über den Domgar-
ten entlang des Teiches sowie den Parkplatz. Natürlich wurde 
auch versucht, bekannte kleinere Verschmutzungen im Wäld-
chen zu beseitigen. Das Ergebnis ist auf dem Foto zu sehen.

Für kurzfristige, spontane Unterstützungen möchte ich mich, 
Robert Kappler, herzlich bedanken. Es zeigt sich, dass unsere 

Ortschaft Starsiedel

13. Stadtmeisterschaft im Skatsport

Ortschaft Sössen
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Ortschaft Dehlitz

Gemeinde insgesamt nicht stark verschmutzt ist. Erschreckend 
ist jedoch die auffällig hohe Anzahl an Hinterlassenschaften 
von Hunden rund um den Teich sowie entlang des Weges durch 
das Wäldchen.
Bitte achtet darauf: Wenn ihr jemanden seht, sprecht die Per-
sonen freundlich an. Da wir eine der wenigen Ortschaften mit 
Pension sind, werden Besucher unsere idyllische Lage sicher-
lich für Spaziergänge mit ihrem Vierbeiner nutzen – und dabei 
leider nicht immer an einen Beutel denken.

865 Jahre Poserna - Kuchenbasar
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es dauert nicht mehr lange – wir 
feiern den 865. Geburtstag unse-
rer Ortschaft Poserna!
Freut euch auf ein schönes Wo-
chenende mit leckerem Essen, 
guter Musik und geselligem Bei-
sammensein.
Der Haupttag ist der 6. Juni 2026.
An diesem Tag möchten wir euch 
mit Kaffee, Kuchen und musikali-
scher Unterhaltung verwöhnen.
Damit unser Kuchenbasar ein vol-
ler Erfolg wird, brauchen wir eure 
Unterstützung:
Wer hat Lust, einen Kuchen zu backen und zu spenden?
Zeigt, was in euch steckt, und helft uns, ein vielfältiges und 
köstliches Angebot auf die Beine zu stellen!
Anmeldung bitte unter: 0162-1867089
(mit Name und Kuchenart)
Ein großes Dankeschön schon jetzt an alle Helferinnen und Hel-
fer!
Um die Musik kümmert sich das Orga-Team – und keine Sorge: 
Wir stehen nicht selbst auf der Bühne
Wir freuen uns auf euch!

Das Orga-Team

DDR – Live erleben
Am 15. März lud unsere Gaststät-
te „Zum Amboss“ zum besonde-
ren DDR-Brunch ein!
Ein echtes Highlight waren die 
Oldtimer-Freunde vom Störmt-
haler See, die mit ihren liebevoll 
gepflegten Fahrzeugen für eine 
ganz besondere Atmosphäre 
sorgten. So wurde der Tag nicht 
nur kulinarisch zu einer Reise in 
vergangene Zeiten, sondern auch 
ganz „physisch“ erlebbar – mit 
Fahrzeugen, die jedes Herz hö-
herschlagen ließen.
Ein rundum gelungener Tag mit 
gutem Essen, tollen Gesprächen 
und beeindruckenden Eindrü-
cken!
Vielen Dank an alle Beteiligten 
und Besucher und natürlich an 
das Team vom „Amboss“.
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Geburtstagsgrüße und Jubiläen

Lützen
11.04.1941 85. Geburtstag Frau Gertrud Friedrich
11.04.1956 70. Geburtstag Frau Roswitha Kerting
12.04.1941 85. Geburtstag Frau Erika Kühne
22.04.1956 70. Geburtstag Frau Britta Fleischer
24.04.1946 80. Geburtstag Herr Eberhard Otto
26.04.1956 70. Geburtstag Herr Peter Gutjahr
30.04.1956 70. Geburtstag Herr Klaus-Uwe Sack
04.05.1941 85. Geburtstag Herr Klaus Bruder
05.05.1956 70. Geburtstag Frau Elke Tan-Latussek
Bothfeld
24.04.1956 70. Geburtstag Herr Bernd Gühne
Gerstewitz
19.04.1946 80. Geburtstag Frau Adelheid Seibt
Großgöhren
25.04.1941 85. Geburtstag Herr Peter Lange
Großgörschen
22.04.1946 80. Geburtstag Herr Peter Jänicke
24.04.1956 70. Geburtstag Frau Edeltraud Jakob
30.04.1941 85. Geburtstag Frau Irene Menzel
07.05.1941 85. Geburtstag Frau Gisa Kummert
Meuchen
14.04.1951 75. Geburtstag Frau Heidrun Bose
Michlitz
30.04.1951 75. Geburtstag Frau Ursula Büttner
Pobles
16.04.1951 75. Geburtstag Frau Gudrun Wilhelm
Pörsten
17.04.1956 70. Geburtstag Herr Waldemar Gottschalk
18.04.1956 70. Geburtstag Frau Martina Künzel
24.04.1956 70. Geburtstag Frau Monika Karl
Sössen
05.05.1946 80. Geburtstag Frau Marlis Werner
Starsiedel
26.04.1951 75. Geburtstag Frau Lieselotte Veit
Tornau
03.05.1951 75. Geburtstag Herr Eberhard Schlenzig

Ortschaft Muschwitz

Jagdgenossenschaftsversammlung
Die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossen-
schaft Muschwitz wird am

17.04.26 um 18.00 Uhr
in Meggels kleiner Kneipe in Taucha durchgeführt.

Themen:
•	 Bericht des Vorstandes
•	 Beschließen des neuen Jagdpachtvertrages
•	 Wahl des neuen Vorstandes
•	 Bericht der Jägerschaft
•	 Auszahlung der Jagdpacht und Planung des Jagdjahres

Jagdvorsteher Rainer Rothe

Ortschaft Zorbau

Ihre Medienberatung vor Ort

Teresa Bunzel

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de   

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Ihre Medienberatung vor Ort

stock.adobe.com - FlowersForBear

Kirchliche Nachrichten

DIE EVANGELISCHE KIRCHE lädt ein
Gemeindebüro Lützen Gemeindebüro Hohenmölsen
Öffnungszeiten:
Mi., 08.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Do., 10.00 - 13.00 Uhr

Telefon: 034444 - 20264 Telefon: 034441 - 22910
Mail:
gemeindebuero-luetzen@
t-online.de

Mail:
gemeindebuero@noezz.de

Gottesdienste:
Sonntag, 12. April
10.00 Uhr Meuchen (AM)
Sonntag, 19. April
10.00 Uhr Lützen (Kindergartenfrühling)
Sonntag, 26. April
10.00 Uhr Großlehna
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Pferde, Sport und gute Laune –  
Seit 45 Jahren!

Der Reit-, Fahr- und Sportverein Räpitz e.V. wird 45!
Der ländliche Reitverein gründete sich im Jahr 1981 und zählt 
knapp 20 Mitglieder aus der Umgebung von Markranstädt und Lüt-
zen, von denen die meisten Privatreiter mit eigenen Pferden sind.
Seit 1997 veranstaltet der Verein jedes Jahr am 1. Mai ein kleines 
Reiterfest zu dem auch Teilnehmer aus anderen Vereinen, in und 
um Leipzig, eingeladen werden. Der Turnier- und Reitplatz befindet 
sich in Schkeitbar.
Für alle pferdebegeisterten und sportinteressierten Besucher gibt 
es wieder einen spannenden und unterhaltsamen Pferdetag mit 
jeder Menge Wettbewerben rund um das Thema Pferd. An kleine-
ren Ständen kann außerdem gebummelt und geschlemmt werden.
Am frühen Vormittag ab 8.00 Uhr starten die Dressurreiter in die 
Wettkämpfe. Dabei ist das Dressurreiten mehr als das Absolvie-
ren und Präsentieren von Lektionen und Figuren. Diese Übungen 
zielen darauf, das Pferd gymnastisch auszubilden und es zu erzie-
hen. Mithilfe der Dressur erreicht der Reiter, dass sein Pferd ge-
horsam auf seine sensibel eingesetzten Gewichts-, Schenkel- und 
Zügelhilfen reagiert. Neben dem klassischen Dressurwettbewerb 
gibt es dieses Mal auch einen kombinierten Wettbewerb aus Dres-
surlektionen mit Trabstangen und kleinen Hindernissen (Caprilli-
Test). Danach starten die Nachwuchsreiter und dürfen in einem 
kostümierten Führzügelwettbewerb zeigen, wie harmonisch es 
ihnen bereits gelingt, ihr erlerntes Können mit dem Pferd umzu-
setzen.
Während der Mittagspause gegen 12 Uhr gibt es, ganz neu, einen 
kleinen Hobby-Horsing-Wettbewerb, der akrobatische und sportli-
che Höchstleistungen verspricht!
Um ca. 13.30 Uhr wird das Hauptprogramm eingeläutet. Dann geht 
es los! Zunächst versuchen die Springreiter beim „Großen Preis 
von Schkeitbar“ einen Parcours aus Sprüngen und Hindernissen 
möglichst stilistisch, schnell und dabei fehlerfrei zu überwinden. 
Bei dem darauffolgenden Geschicklichkeitswettbewerb müssen 
Pferd und Reiter Mut und Tempo, aber auch gegenseitiges Ver-
trauen beweisen, um die vielseitig gestellten Aufgaben zu meis-
tern. Zum Ende hin wird es dann noch mal rasant und ungemein 

Samstag, 02. Mai
08.30 Uhr Kleingörschen

Feldgottesdienst Hof Bergner
Sonntag, 03. Mai
09:00 Uhr Zorbau (AM)
Sonntag, 10. Mai
10.00 Uhr Meuchen mit viel Musik
14.30 Uhr Röcken mit viel Musik
Donnerstag, 14. Mai
10:30 Uhr Nellschütz

Seniorenkreise
Lützen: Dienstag, 05. Mai, 14.30 Uhr
Großgörschen: Dienstag, 14. April, 14.00 Uhr
Röcken: Mittwoch, 13. Mai, 14.30 Uhr
Regionaler Frauenkreis
Röcken: Mittwoch, 13. Mai, 19.30 Uhr

Veranstaltungen / Konzerte:
Samstag, 11.04. – 15.00 Uhr Frühlingskonzert

Kirche Poserna
Freitag, 08.05. – 15.00 Uhr Frühlingskonzert mit Valentin Unger

Stadtkirche St. Viti in Lützen
01.05. – 31.05.2026 Ausstellung der Friedensbiblio-

thek - Antikriegsmuseum
Tägl. 9.00 – 18.00 Uhr „Der Traum von einem anderen 

Deutschland“
Stadtkirche St. Viti in Lützen

Amts- und Mitteilungsblatt online lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/2795



Nr. 4/2026 Amtsblatt der Stadt Lützen vom 10. April 2026- 17 -

unterhaltsam für Zuschauer als auch Teilnehmer. Beim Jump & 
Surprise muss ein Team aus Reiter und Zweibeiner als Schnellste 
den jeweils gestellten Parcours meistern. Dabei muss der Reiter 
ein paar Sprünge überwinden und gibt dann an seinen Teamkol-
legen ab, welcher einen Überraschungsparcours bestehen muss. 
Spaß ist garantiert!
Den ganzen Tag versorgen der Verein und dessen hilfreiche Un-
terstützer die Gäste und Zuschauer mit diversen Gaumenfreuden 
und Getränken.
Der Reitverein Räpitz freut sich auf sein Jubiläum und rechnet 
auch dieses Jahr wieder mit einem spannenden und unterhaltsa-
men Reiterfest bei bestem Wetter und freut sich über jeden Zu-
schauer.

Anzeige(n)

Einladung
zur Einwohnerversammlung der Gemeinde Lützen am Don-
nerstag, dem 16.04.2026, um 17.00 Uhr im Vereinsheim  
Lösau, Alte Provinzialstraße 5, 06686 Lützen OT Lösau.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verkehrssituation in der Straße „Am Kessel“
3. Sonstiges
Ich hoffe auf rege Beteiligung.

Mit freundlichen Grüßen

Mirko Kother
Bürgermeister Spendenkonto Spk Mainfranken Wü

IBAN: DE�� ���� ���� ���� ���� ��

DAHW Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe e.V. 
97080 Würzburg 
Tel: 0931 7948-0 Bi
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dahw.de

STOPPT
TUBERKULOSE
Ihre Spende rettet Leben.

Dahw.de/
spende
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Hilfe in schweren Stunden

Wir sind gern für Sie da.
Weißenfels: Kleine Kalandstraße 12  · Tel. 03443 / 30 20 52
Hohenmölsen: Friedensstraße 9 · Tel. 034441 / 41 009 
www.antea-bestattungen-zeitz.de

Wir sind gern für Sie da.
Weißenfels: Kleine Kalandstraße 12  · Tel. 03443 / 30 20 52
Hohenmölsen: Friedensstraße 9 · Tel. 034441 / 41 009 
www.antea-bestattungen-zeitz.de

Wir sind gern für Sie da.Wir sind gern für Sie da.

   „Ein off enes Ohr, 
      eine helfende Hand, 
ein Zeichen des Vertrauens.“

Anja
Heuschkel - Weißenfels

Annett Wirth - Hohenmölsen

Livemusik macht 
jede Trauerfeier 

unvergesslich.

034444–90 92 9

Lützen & 
Landkreis Weißenfels

bestattungshausabendfrieden.de

      

Bestattungsinstitut

ALFRED OBST
Inhaber: Klaus Obst    gegr. 1924
Erster fachgeprüfter Bestatter Sachsen-Anhalts

u Fachliche Beratung
 auf Wunsch auch im Trauerhaus
u Erledigung der Formalitäten
u Tag- und Nachtdienst  auch an Sonn- und Feiertagen

u Bestattungsregelung
 auch zu Lebzeiten

☎ 2 02 25
03 44 44/Es betreut Sie

Frau Manja Gerbrandt

 Lützen
 Gustav-Adolf-Str. 27

Der Tod ist kein Unglück für den, der 
stirbt, sondern für den, der überlebt.

 | Karl Marx (1818 - 1883)

Friedhöfe sind Orte der Ruhe Anzeige

Friedhöfe bieten einen Raum zum Innehalten, hier kann man zur 
Ruhe kommen. Man ist umgeben von Grün, häufig gibt es einen 
alten Baumbestand, die Blätter rauschen im Wind und die Vögel 
zwitschern. Die Hektik und der Lärm der Außenwelt bleiben aus-
gesperrt. So kann die Seele zur Ruhe kommen.
Diese Oase der Stille hilft den Angehörigen der Verstorbenen in 
ihrer Trauer und macht ihnen den Schmerz etwas leichter. Je-
der kann spüren, dass die Eindrücke der Natur, die gedämpfte 
Atmosphäre und Spaziergänge durch das Grün heilsam wirken. 
Rituale wie das Ablegen von Blumen, das innere Zwiegespräch 
mit dem Verstorbenen oder das Pflanzen, Gießen und Pflegen 
des Grabes helfen Trauernden dabei, ihren Gefühlen Raum zu 
geben und so den Verlust zu verarbeiten.

Foto: Pixabay/Katja Just

Menschen sterben… 
Wie sag ich’s meinem Kind? Anzeige

BST. Wenn Sterben und Tod zum Thema werden, weil ein Freund 
oder naher Verwandter gestorben ist, stoßen Eltern oft an ihre 
Grenzen. Häufig ist man selbst betroffen, emotional aufgewühlt 
und muss nun einfühlsam den Kindern erklären, was passiert 
ist und dass die geliebte Person nie wieder zurückkehrt. Papa 
und Mama, die sonst immer alles wieder gut machen können, 
werden nun vom Kind ratlos und im Ausnahmezustand erlebt. 
Vielleicht möchte man nun lieber schweigen und sich zurückzie-
hen, wird aber mit den Fragen des Kindes konfrontiert.
Wenn Eltern trauern, spüren die Kinder das, egal wie gut diese 
es zu verbergen versuchen. Dies kann Kinder sehr irritieren, sie 
können ihrem Gefühl nicht trauen. Dass Erwachsene die eige-
nen Gefühle benennen, ist hilfreich, dann ist die Situation immer 
noch schwer, aber stimmig. Eltern haben die Verantwortung für 
den Rahmen und die Intensität, in der sie die Kinder mit ihrer 
Trauer konfrontieren. Hilfreich kann es auch sein, dem Kind die 
eigenen Bewältigungsstrategien und Zuversicht vorzuleben, 
z.B.: „Ich gehe spazieren, das tut mir jetzt gut“, „Ich bin gerade 
sehr traurig und weiß, dass das auch wieder besser wird“. Ri-
tuale wie die Bestattung können bei der Bewältigung der Trauer 
auch für das Kind hilfreich sein. Eventuell ist es sinnvoll jeman-
den als Begleitperson für das Kind mitzunehmen, der selbst 
nicht unmittelbar betroffen ist. Wenn die Beerdigung nicht ge-
eignet scheint, kann man mit Kindern ein eigenes Ritual finden, 
z.B. einen Brief an den Verstorbenen schreiben oder malen und 
ihn an einen Luftballon hängen.
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WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757
GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE
 TEL.: 034296/744640 WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE
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Wenn aufladbar
unsichtbar wird
Die kleinsten wiederaufladbaren Hörgeräte der Welt.

Silk Charge&Go IX

Maximal diskret, maximal leichte Handhabung
Gutes Hören muss man nicht sehen: Silk Charge&Go IX Hörgeräte 
sitzen so diskret im Ohr, dass sie so gut wie unsichtbar sind. Mit 
bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit bringt Silk Sie ohne  Unterbrechung 
durch den ganzen Tag. Filigrane Batteriewechsel? Gehören der 
 Vergangenheit an.

JETZT 
EINFACH
TESTEN

Hörakustikmeisterin
ANJA KÖNIG empfiehlt:

Unser Team wächst!
Ab Mai wieder freie Termine für  
neue Patientinnen und Patienten.
-  Privatzahler & Patient(inn)en 
 mit ärztlicher Heilmittelverordnung
-  auch Hausbesuche möglich

Terminvergabe ab sofort unter:
03 42 96 / 74 74 77 · info@podologie-pegau.de
Praxis für Podologie Franziska Lippmann
Markt 10, 04523 Pegau

Baudienstleistung - Koppenburger KG
· Tiefbau & GaLa-Bau ·

- Einbau von Zisternen & biologischen Kläranlagen 
- Bagger- & Erdbewegungsarbeiten
- Dichtheitsprüfung
- Kernbohrung
- Zaunbau

Baudienstleistung Koppenburger KG
Kitzener Str. 15
04523 Pegau/Kleinschkorlopp

01 57 / 7 47 50 954  bdl@koppenburger.de



WhatsApp oder Festnetz 03443 2984291 

Fotobox mieten auf FLASHMICH.COM
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99€

Die beste Idee für deine Feier -
direkt aus Weißenfels!

Stiehler FTS GmbH
·  Fenster & Türen
· Rollläden · Sonnenschutz
· Sicherheitstechnik

Inh. Olaf Stiehler
Beethovenstr. 1
06686 Lützen

Tel.: 03 44 44 - 90 02 92
Fax: 03 44 44 - 90 02 93
E-mail: info@stiehler-fts.de

• preiswert
• fachgerecht

Spedition Kämpf, WSF, Zum Bahnhof 2, Z 20 39 10
UMZÜGE Ihre Spende 

gibt Kindern 
ein gutes 

Bauchgefühl.
Helfen

Sie unter
www.dkhw.de

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


